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ESF-Akkreditierung

• Erforderliche Voraussetzung für die Abwicklung von ESF-
Bildungsprojekten

• Pflicht, sich mithilfe des neuen Systems zu akkreditieren

• Dekret Nr. 166 vom 25. Mai 2001 des Ministeriums für 
Arbeit und Sozialfürsorge

• Beschluss der Landesregierung Nr. 301 vom 22. März 
2016



Wichtige Neuigkeiten

• Informatisierung des Verfahrens 

• Abschaffung der provisorischen Akkreditierung

• Jährliche Bestätigung der Beibehaltung der 
Anforderungen



Verfahrensphasen

• Einreichung des Akkreditierungsantrags nur über das 
Online-Portal möglich

• 60 Tage für das ESF-Amt, um das Verfahren 
abzuschließen

• Die Unterbrechung des Verfahrens ist nur einmal, und 
nur für Ergänzungen möglich (max. 30 Tage) 

• Gewährungs- oder Verweigerungsdekret



Zeitrahmen für die Akkreditierung

• Es ist jederzeit möglich, den Akkreditierungsantrag 
einzureichen

• Für Teilnahme an Aufruf: Einreichung des 
Akkreditierungsantrags spätestens innerhalb der 
Ablauffrist des Aufrufs

• Erhalt der Akkreditierung vor Durchführungsbeginn 
des genehmigten Projektes



Subjektiver Anwendungsbereich 

• Akkreditieren müssen sich öffentliche oder 
private Einrichtungen, welche Bildungs- und/oder 
Orientierungstätigkeiten für Dritte anbieten

• Nicht akkreditieren  müssen sich            öffentliche 
oder private Einrichtungen, welche Bildungs-
und/oder Orientierungstätigkeiten für die eigenen 
Mitarbeiter anbieten



Vereinfachungen
• UNI EN ISO 9001 (2008 oder 

jüngere Ausgabe für den 
Bereich “Bildung” (Sektor EA 37) 
für die zu akkreditierende 
Einrichtung)

• EFQM Zertifizierung

dem 
Akkreditierungsantrag 
müssen weniger 
Unterlagen beigelegt 
werden

Die Einrichtung, die sich der Vereinfachung bedienen möchte, muss 
überprüfen, ob die Anforderungen für den Akkreditierungsantrag 
tatsächlich durch die ISO/EFQM- Zertifizierungen erfüllt werden. Wenn 
dies nicht der Fall ist, muss die Einrichtung die notwendigen 
Unterlagen beilegen.



Unterlagen
• Satzungsgemäßer Zweck: Gründungsurkunde und 

Satzung beilegen

• Vereinfachungen: (wenn diese Option gewählt wird) 
Qualitätszertifizierung, Protokoll/Bericht der 
Zertifizierungsbehörde, Handbücher und 
Prozessbeschreibungen, die für das Qualitätssystem 
vorgesehen sind 



Voraussetzungen für die Akkreditierung

1. Räumliche und sachliche Ausstattung 

2. Wirtschaftlich-finanzielle Vertrauenswürdigkeit

3. Managementfähigkeiten und professionelle Fachkräfte

4. Effizienz und Wirksamkeit

5. Netzwerk mit den territorialen Akteuren



1. Räumliche und sachliche Ausstattung

• Rechtstitel, aus dem die Art und die Dauer der Verfügbarkeit des operativen 
Sitzes und der Räumlichkeiten hervorgeht

• Grundriss des Sitzes und der Räumlichkeiten mit Grundbuchauszugsverweis

• Zweckbestimmung entsprechend der Bildungs- Verwaltungs- und 
Sekretariatsfunktion

• Benutzbarkeits-/ Bewohnbarkeitsbescheinigung des Sitzes und der 
Räumlichkeiten

• vom zuständigen Sanitätsbetrieb ausgestellte technisch-medizinische 
Unbedenklichkeitsbescheinigung mit Nachweis der Beseitigung der 
architektonischen Barrieren



2. Wirtschaftlich-finanzielle Vertrauenswürdigkeit

• Kopie des Jahresabschlusses samt Anhang

• Übermittlungsbeleg des Jahresabschlusses und des 
Anhangs



3. Managementfähigkeiten 
und professionelle Fachkräfte 1/3

• Namens-, Funktions- und Aufgabenorganigramm, auch in 
Bezug auf die ESF-Prozesse

• Beschreibung der Verfahrens- und Verwaltungsmodalität 
des Informationssystems

• Schematische Beschreibung des Bewertungsverfahrens der 
Lieferanten



3. Managementfähigkeiten 
und professionelle Fachkräfte 2/3

• Qualitätscharta und und ihre Bereitstellung 

• Dokument, welches den Arbeitsablauf des Wirtschafts- und 
Verwaltungsmanagements spezifisch beschreibt

• Dokument, welches die Entwicklung der Bedarfsanalyse beschreibt

• Dokument, welches die Planungsmodalitäten spezifisch beschreibt

• Dokument, welches Art und Durchführung der Dienstleistung beschreibt



3. Managementfähigkeiten 
und professionelle Fachkräfte 3/3

• Auflistung der Tutoren und der Verantwörtlichen der 5 
Arbeitsprozesse samt Lebensläufen (Europass Format, aktuell, 
unterschrieben, mit Datum und mit Ermächtigung zur 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten versehenen)

• Unterlagen bezüglich der Teilnahme an Weiterbildungstätigkeiten

• Dauerhaftigkeit des Arbeitsverhältnisses bzw. der Funktion 
nachweisen (mind. 80 Arbeitstage pro Jahr)



4. Effizienz und Wirksamkeit

Niveau der Planungseffizienz; Abbruchquote; Erfolgsquote der 
Bildungsmaßnahme; Beschäftigungsgrad; kohärenter 
Beschäftigungsgrad und Zufriedenheitsgrad; Aufbewahrung und 
Übermittlung an das ESF-Amt der Daten bezüglich der 
Kurse/Projekte; Verpflichtung, die vom ESF-Amt vorgegebene 
Fragenbogen auszuteilen, ausfüllen zu lassen und die erfassten 
Daten dem ESF-Amt mitzuteilen

• Die Einrichtung erklärt, die vorgesehenen Indikatoren zu berücksichtigen



5. Netzwerk mit den territorialen Akteuren

• Die Einrichtung erklärt das Vorhandensein von 
förmlichen Beziehungen zu den Akteuren des lokalen 
Netzwerkes



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

fse-accredit-esf@provinz.bz.it


